
Antrag zur Anpassung der Satzung bezüglich der 
nötigen Anzahl Vorstände im Paragraph 10.1

Im Paragraph 10.1 der Satzung steht:
„Den Vorstand im Sinne von § 26 BGB bilden drei bis fünf gleichberechtigte Mitglieder. ...„

Um in Zukunft den Vorstand etwas flexibler bilden zu können, schlägt die Verwaltung des KSV 
folgende Änderung vor und bittet um Zustimmung der Mitgliederversammlung:

„Den Vorstand im Sinne von § 26 BGB bilden ein bis fünf gleichberechtigte Mitglieder. …“

Im Auftrag der Verwaltung
Nicolas Gerbode
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